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Öffentlich wurde der Verfassungsstreit im Herbst 1992, als 
die Meinungsverschiedenheiten über einen Abstim-
mungstermin in die «Oktober-Krise» mündeten. Tatsäch
l ich wurde in den vergangenen rund 20 Jahren innner 
wieder Ober die Auslegung der Verfassung.diskutiert Es 
stand und steht insbesondere die Frage im Raum, welches 
Verfassungsorgan welche Kompetenzen h a t  respektive 
kfinftig haben soll. 

Während einer derart langen Zeitspanne geht leicht der 
Oberblick verloren, we r  was wann gesagt hat. Sogar die 
Beteiligten bringen hin und wieder die Fakten durchein
ander. 

«Der Verfassurigsstreit - Die Fakten, die Zitate» soll den 
Bürgerinnen und Bürgern helfen, den Oberblick in diesem 
jahrelangen Streit zu behalten. Hier kann nachgelesen 
werden, we r  im Verlauf der Jahre welche Forderungen 
gestellt we r  die Diskussion voran getrieben, wer wann 
Vorschläge präsentiert oder zurück gezogen hat ünd 
wann sie modifiziert in der Auseinandersetzung wieder 
auftauchten. 

18. August M i t  d e m  Landesgesetzblatt ILGBI.) 1984/28 w i rd  A r t  
13 bis in d ie Verfassung eingefügt,  der dem Fürsten ermöglicht, 
den nächsten erbfolgeberecht igten voll jährigen Prinzen zu sei
nem Stel lvertreter zu ernennen. 

16. April Erstmaliger Hinweis des Erbprinzen Hans-Adam m sei
ner Thronrede, dass d ie  Praxis der Beamtenernennung nicht ver
fassungskonform i m  Sinne von Ar t .  11 der Landesverfassung (LV| 

11. November In seiner Rede an der Jungburgerfeier in Ruggell 
sagt Erbprinz Hans-Adam «Eine allgemein bindende Inter
pretation der Verfassung kann bei uns nur das Urteil des 
Staatsgerichtshofs sein.» 

22. Oktober Niederschlagung des Strafuntersuchungsverfah-
rens m Sachen Diners Club Suisse wegen Übertretung des Wap
pengeseues in Anwendung von A r t  12LV durch den Erbprinzen 
Hans-Adam mi t te ls  Schreiben an  den zustandigen Untersu
chungsrichter: «Falls man im Land nicht einverstanden ist, 
soll sich das Land einen anderen Namen zulegen.» 

März Die Regierung schlägt eme Gesetzesnovelle zur Neurege
lung des Beamtenemennungsrechts inklusive Änderung von Art 

.11 I V  vor, der auch Erbprinz Hans-Adam vorgängig zugestimmt 
hat  • ' 

Frühling Erstmalige Forderung des Erbprinzen Hans-Adam, das 
Beamtenernennungsrecht gegen das Richtervorschlagsrecht zu 
•tauschen» Oie Vorlage «Beamteniecht». welche im Landtag 
schon in erster Lesung behandelt .worden war, w i r d  nicht mehr 
we i te r  verfolgt. 

13. November Hans-Adam w i rd  nach dem Tod von Fürst Franz 
Josef II Fürst von'Liechtenstein In einem «Höchsten Hand
schreiben des neuen Fürsten zur Regierungsübemahme». 
beurkundet der neue Fürst, «dass ich das Fürstentum in 
Gemässheit der Verfassung regieren werde». 

15. August A n  der Huldigungsfeier vor dem Schloss Vaduz 
bekundöt Fürst Hans-Adam seine Treue zum Land und seiner 
Bevölkerung «Für das Fürstenhaus war die Verbindung zu 
diesem Volk und zu diesem Land immer eine Verpflich
tung, der man gerne nachgekommen is t . . . .  Solange die 
Mehrheit der Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner 
einen eigenen Staat und eine Monarchie haben wi l l ,  w i rd  
sich das Fürstenhaus w ie  in der Vergangenheit für Volk 
und Land einsetzen.» 

Zum Schluss seiner Ansprache b i t te t  der Fürst den Erbprinzen 
zusammen m i t  ihm das Versprechen auf d ie Verfassung abzule
gen «Ich verspreche euch, dass ich nach bestem Wissen 
und Gewissen versuchen werde, meine Pflicht zu erfüllen 
und mich gemäss unserer Verfassung für das Wohl von 
Volk und Land einzusetzen.» 

12. Mai In seiner Thronrede vor dem Landtag sagt der Fürst zum 
Thema EWR. dass es «meiner Ansicht nach ein Fehler wäre, 
unsere Zustimmung von der Entscheidung der Schweiz 
abhängig zu machen.» 

Herbst Der Fürst halt  an seiner Position fest :  Die Abst immung 
über den EWR-Beiu i t t  soll vor dem Schweizer Urnengang statt 
f inden Die Regierung halt  daran fest, dass Liechtenstein w a r  
eigenständig aber in Kenntnis des Schweizer Entscheides Uber 
den EWR und e ine al l fä l l ige Loslosung von der Eidgenossen
schaft befinden sol l  

21. Oktober Der Landtag empf iehl t  zu Händen der Regierung, 
d ie EWRAbs t immung  nach dem Entscheid der S fhwe iz  abzuhal
ten Die Regierung informiert den Fürsten über den Entscheid und  
b i t te t  um einen Besprechungstermin. Gleichzeitig verweist  d i e  
Regierung a u f  d ie  Bestimmung i m  Volksrechtegesetz, d ie  fest
hält, dass d ie Terminierung der  Volksabstimmung in  ihre Zustän
digkeit fällt.   1 

. 27. Oktober Zwischen 11 und 13 Uhr f inden Gespräche zwischen-
Fürst und Regierung stat t  Der Landeslurst vertr i t t  den Stand
punkt, dass die Ansetzung des Abstimmungstermins in seine 
Kompetenz falle, da ihm gemäss Ar t  8 LV die Hauptverantwor
tung für d ie Aussenpol i t ik  zustehe Ausserdem habe er gemäss 
Art .  92  LV ein Weisungsrecht gegenüber der  Regierung. Der Fürst 
stel l t  der Regierung das Ult imatum, seiner Weisung bezüglich 
Abst immungstermin zu folgen oder zurückzutreten. Sol l te s ie  
w e d e r  das e ine  noch das andere tun, werde  er den Landtag auf
lösen und d i e  Regierung entlassen und bis zu Neuwahlen m i t  
Notverordnungsrecht regieren. 

Die Regierung berät anschliessend m i t  erfahrenen Verfassungs-
juristen. Diese vertreten folgende Ansicht: Gemäss Volksrechte-
rjesetz ist  d ie  Festlegung des Abst immungstermins Sache der 
Regierung. Art .  8 LV bet r i f f t  nur die Vertretungsvol lmacht des 

• Landesfürsten nach aussen. Sowohl d ie Auf lösung des Ländtags 
w i e  auch die Anwendung des Notrechts bedürfen der  Gegen-

' Z e i c h n u n g  des Regierungschefs. Art. 32  LV eröffnet dem tandes-
fürsten kein allgemeines Weisungsrecht. Die Regierung ist ein 
e igenständiges Organ mi t  e igenem Kompetenzbereich, das 
gemäss Verfassung nicht nur dem Landesfürsten, sondern auch 
dem Landtag verantwort l ich ist (Ar t .  78 LV). 

Noch vor  Ablauf  des fürstl ichen Ult imatums än die Regierung 
te i l t  der Fürst dem Landtagspräsidenten mit,  dass er n icht  zuwar
ten könne, bis die Antwor t  der Regierung eintreffe. W e i l  er das 
Vertrauen in den Landtag verloren habe, wo l l e  er ihn a m  näch
sten Tag auflösen. Dazu beruft e r  den Landtag auf den 28. Okto-

' ber um 17 Uhr ein. Und um 20.15 Uhr des 28. beabsicht igt  er, v i a .  
Fernsehen dem Volk mitzuteilen, dass er vom Notrecht  Gebrauch 
gemacht habe. 

Die Regierung hatte in der Zwischenzeit d ie Volksabstimmung 
nach dem Schweizer Termin anberaumt und sieht keine Veran
lassung zurückzutreten 

Die "beiden Landtagsfraktionen der FBP und der VU, we lche  sich 
zu Krisensitzungen trafen, vertreten die Ansicht, dass der Fürst 
den Landtag ohne Gegenzeichnung des Regierungschefs nicht 
auflösen könne.lArt. 85 und 86 LV) Der Landtag'ist vom Volk und 
nicht vom Landesfürsten g e w ä h l t  Deshalb sei d ie Volksvertre
tung al le in dem Volk verantwortl ich. Folglich gebe es keinen 
Rechtsgrund zu seiner Auflösung. Falls der Konfl ikt nicht-gelöst 
werden könne, müsse hierüber im-Sinne von Art. 112 LV der 
Staatsgerichtshof als Schiedsrichter entscheiden. 

28. Oktober Das achtköpfige überpartei l iche Komitee «Für Mon
archie und Demokratie» unternimmt den Versuch, d ie Krise abzu
wenden. Es ruf t  einerseits zu einer Kundgebung vor dem Regie
rungsgebäude auf. Andererseits beginnt es m i t  intensiven Ver
handlungen m i t  den Strei tparteien 

Das Komitee w i rd  vom Fürsten zu'Verhandlungen empfangen.  
Um 13 30 Uhr verlässt das Komitee m i t  e inem Kompromissvor
schlag das Schloss - ' . 

Am Nachmit tag versucht das Komitee, die Regierung und d ie  
Landtagsfraktionen I i i t  den Kompromiss zu gewinnen. Das über: 
partei l iche Komitee droht  damit,  den im Schloss ausgehandelten 
Kompromiss zu veröffentl ichen, um den Druck auf Regierung und  
Abgeordnete zu erhöhen , • 

Nach stundenlangem Ringen einigen sich Regierung und Fraktio
nen auf einen Gegenvorschlag Der Fürst lehnt ab. erklärt sich aber 
bereit, zu Gesprächen ins Regierungsgebäude zu kommen 
Um 17 Uhr t r i f f t  der Fürst i m  Regierungsgebäude ein. Die Beteil ig- • 
ten r ingen noch um die letzten sprachlichen Finessen im gemein
samen Kompromiss. Um 18 05  geben Landtagspräsident und Lan
desfürst dje Einigung bekannt, (zur Oktober:Krise 1992 vgl. auch 
Alois Riklin, «Bodensee Hefte», Nr. 10. Oktober 1993, s 20 f f )  

3. Dezember «Ein Wegzug eus Liechtenstein hätte nicht 
unbedingt das Ende der Monarchie zur Folge», sagt der 
Fürst gegenüberder  «Ostschweiz». 

7. Dezember Der, Fürst spricht i m  Landtagssaal m i t  einer Dele-,  
gation des Landtages über die of fenen Fragen betref fend die 
Auslegung der Verfassung. In diesen Gesprächen w i r d  - noch 
unter dem Eindruck der Ereignisse vom Oktober - von verschie
denen Abgeordneten, d ie Me inung  vertreten, dass man d ie  Ver
fassung in umstr i t tenen Punkten klarer formulieren sol l te. 

7. Februar Die FBP mi t  Markus Büchel als Regierungschefkandi-
dat gew inn t  d ie Parlamentswahlen und erreicht die relat ive 
Mehrhei t  der Parlamentssitze. FBP und VU bi lden eine Koalit ion. 

15". April Gegenuber der «HandelsZeitung» sagt Erbprinz Alois,  
dass «ich sowieso den Rest meines Lebens in Vaduz ver
bringen werde», 

12. Mai Der Fürst regt in der Thronrede erstmals folgende Ver--
fassungsänderungen. an. Beamtenernennung/Richtervorschlags-
(echt. Misstrauensvotum gegen den Fürsten sowie Abschaffung 
der Erbmonarchie 

24. Juni Erklärung des Landtages zu den genannten fürst l ichen 
Vorschlagen.-worin festgehalten wi rd ,  dass der Landtag «der- • 
zeit keinen faktischen und rechtlichen Grund sieht, ein 
Verfahren zur Abschaffung der Monarchie in der Verfas

sung vorzusehen». 

15. September Der Landtag spricht in  einer Sondersitzung dem 
seit knapp hundert .Tagen als Regierungschef amtenden Markus 
Büchel das Misst rauen aus und b i t te t  den Fürsten, den Regie
rungschef zu entlassen. Fürst Hans-Adam lehnt d ie Amtsent
hebung Büchels ab. Im Gegenzug entlasst er den Landtag aus 
«erheblichen Gründen» (Art. 48 I LV) Büchel bleibt bis zu den 
Neuwahlen der  Regierung im Dezember 1993 im A m t .  

24. Oktober Die VU mi t  Ma r i o  Frick als Regierungschefkandidat 
. gewinnt  d ie Wah len  m i t  absoluter Mehrhei t .  Die VU und die FBP 

bilden eine Koalit ion. 

Herbst W i e  in der Thronrede vom 12. M a i  1993 angekündigt,  
veröffent l icht der Fürst konkrete Vorschläge zur Änderung von 
Art 11 LV betref fend die Richterernennung und Einfügung eines 
Ar t  13 ter LV betreffend Misstrauensantrag/Abschaffung der 
Eibmonarchie. 

6. Oezemb'er Das fürst l iche Hausgesetz vom 26. Oktober 1993 
w i r d  als LGBI. 1393/100 publiziert, nachdem es vom abtretenden 
Regierungschef Markus Büchel gegengezeichnet wu rde  - ohne 
dass s i d t  der Landtag m i t  diesem Erlass befassen hät te können. 
Die Regierung kommt spater in  einer An twor t  auf e ine Inieipel-
lat ion zum Schluss, dass gewisse Inhalte des Hausgesetzes ver
fassungsrechtl ich f ragwürdig seien 

Januar Die Regierung g ibt  die fürstl ichen Vorschlage in d ie Ver
nehmlassung. Das Ergebnis ist in e inem Bericht der Regierung 
vom 11. August  199<1 zusammengefasst Darin kommt die prak
t isch einhel l ige Ablehnung der fürstl ichen Ideen zum Ausdruck. 

Mai Krit ische Stel lungnahme der VU zu den fürstl ichen Verfas
sungsänderungsvorschlägen. 

18. November A u f  Wunsch des Fürsten t i nde t  e in Gespräch 
zwischen ihm und Landtagsabgeordneten au f  Schloss Vaduz 
statt. Dabei erk lär t  der Fürst,' dass e r  aufgrund der  Vernehmlas-
sungsergebnisse seine «Verfassungsvorschläge ad acta» 
lege. Ausserdem führt  er aus. dass eine von v ier  Varianten des 
Fürstenhauses die sei, «alles beim alten» zu belassen. Später 

' we ich t  er von dieser Meinung ab  (siehe auch 1937,13.  März). 

27. Februar Der Fürst schreibt ari den VBI-Vorsitzenden Dr. Her
i b e r t  Wi l le ,  dass er ihn nicht mehr, für  e in pol i t isches A m t  oder 

eine Richterfunktion ernennen werde,  da er nach seiner Me inung  
eine der  Verfassung widersprechende Auslegung von Art. 112 LV 
(Kompetenzen des.Staatsgerichtshofs) vertrete.  

11. August Unter-dem Eindruck der Ablehnung von Dr. Herbert 
W i l l e  durch den Fürsten w i r d  dem Landtag e ine von 2545 Perso
nen unterschriebene Petition eingereicht. In der  Petit ion w i r d  
unter anderem die Behandlung der  aufgekommenen verfas
sungsrechtl ichen Probleme und Grundsatzfrägen gefordert .  

14. September Anlässl ich der Behandlung der «Wilie-Pe.rition» 
w i rd  vom Landtag die Einsetzung einer Verfassungskommission 
beschlossen. Diese erhält  den Auftrag,- zuhanden des Landtags 
die of fenen verfassungsrechtl ichen Fragen unter Berücksichti
gung und Einbezug der Me inungen des Landesfürsten und der 
Regierung aufzulisten und nach Zust immung des Landtags zu 
diesem Katalog die sprachliche Ausarbei tung in Angr i f f  zu neh
men. 

21. September Schreiben des Fürsten a n  den  Landtag in  d e m  er 
sagt, dass e r  d ie Auffassung des Landtages tei l t ,  dass eine • 
Klarung der of fenen Verfassungsfragen no twend ig  sei. 

22. September Schreiben des Fürsten an das Liechtenstein 
Institut, wo r in  der Fürst erneut d ie  Bedingungen formul iert ,  d ie 
er fü l l t  sein mussten damit  das Fürstenhaus wei terh in  das Staats--

St immen ünd schlägt ihn dem Fürsten neuerlich als VBI-Vorsitz
enden zur Ernennung v o r  

17. April Der Fürst te i l t  mit. dass er Dr. W i l l e  nicht ernennt. 

Juni - November Es f inden mehrere Gespräche zwischen Ver-
fässungskommission und Fürst statt. A m  Schluss w i r d  a u f  Vor
schlag des Fürsten vereinbart, dass die Verfassungskommission 
ein so genanntes «Nonpaper» erarbeitet, in we lchem dem Für-
sten-die nach Ansicht  der  Verfassungskommission zweckmässi
gen Verfassungsänderungen in ausgearbeiteter Textform mitge
t e i l t  werden  sollen. 

19. August Die Regierung belegt in einer,Interpel lat ionsbeant
wor tung (Nr. 34/1997), dass von bewussten «Verfassungsverlet
zungen» durch die jetzige oder frühere Regierungen keine Rede 

; sein könne. Konkret ging es um fünf Gesetze, d ie wegen admini
strativen Unachtsamkeiten vor der Sanktion durch den Fürsten' 
publiziert worden waren.  Die über Jahrzehnte unbestr i t tene Pra
xis, dass die Regierung die Beamten anstellt, ist sei t  Oktober 
1993 jewei ls  durch eine entsprechende auf ein Jahr  ausgelegte 
Ermächtigung des Fürsten sichergestellt. Auslöser der Interpella
t ion waren  die Vorwürfe des Fürsten, die Regierungen ver letzten 
die Verfassung 

29. Oktober Der Fürst te i l t  der Verfassungskommission mi t ,  dass 
er Art ikel  37 LV (Religionsfreiheit) abändern möchte Die kathol i
sche Kirche solle in Zukunft keine Sonderrolle-mehr haben 

16.-22. Dezember Der Fürst droht die Verfajsungsgesprache 
platzen zu lassen, sollte sein Vorschlag zur Neuordnung des Reli-
gionsartikels in der Verfassung nicht akzeptiert werden Hinter
grund der Forderung ist d ie  Schaffung einer Erzdiözese Vaduz und 
die Versetzung des Bischofs Wolfgang Haas nach Vaduz, Diese 
kommentiert  der Fürst m i t  dem Hinweis, dass McDonald's ja 
auch nicht das Volk frage, bevor sie ihre Filialen eröffneten 

12. Februar «Wir müssen eine liechtensteinische Lösung 
finden, die den Religionsgruppen und dem Steuerzahler 
mehr Freiheit gibt als heute. Diese liechtensteinische 
Lösung müssen w i r  jetzt im Rahmen der Verfassungsdis-

Der 

streit 
Oberhaupt  stelle. A ls  eine Variante w i r d  der Verbleib bei der 
heute gült igen Verfassung von 1921 genannt  

31. Oktober Vorbehalt des Landtags wegen  Ar t  3 LV (Hausge
setze) zum Ubereinkommen zur Beseit igung der Diskriminierung 
der Frau vom 18 Dezember 1979. 

6. Mai Publikation eines Verfassungsvorschlages der Freien 
Liste. Der Vorschlag beinhal tet  e ine Totalrevision der  Verfassung 
mit  einer repräsentativen Monarchie,  bei der al le Staatsgewal t  
vom Volk ausgeht. Der Vorschlag lehnt sich an die Verfassung 
des Königreichs Spanien an. 

19. September Die Regierung br ingt  bei der Behandlung des' 
Europäischen Übereinkommens über d ie Rechtsstel lung der 
unehelichen. Kinder mündl ich e inen Vorbehalt betref fend Art. 3 
LV (Hausgesetze) e in  und zieht d ie  Vorlage zurück. 

30. Oktober Der • Landtag s t immt  dem Europäischen Überein
kommen über d ie Rechtstellung der  unehelichen Kinder (LGBI. 
1997/109) m i t  e inem Vorbehalt zu Art .  3 LV (Hausgesetze) zu, 

31. Oktober Erster Bericht der Vertassungskommission. der e ine 
Aufl istung der änderungs- oder er läuterungsbedürft igen Verfas
sungsbestimmungen enthält .  

21. November Die Verfassungskommission erhält  den Auftrag, 
zu den in ihrem Antrag aufgezählten Art ikeln sowie  zusätzlich zu 
den Art .  1, 9. und 48  textl ich ausgearbei tete Abänderungsvor
schläge zu unterbreiten, sowie e in  Differenzbereinigungsverfah
ren für  Geschäfte vorzuschlagen, in denen oberste Staatsorgane 
zusammenwirken müssen. '  14 

2. Februar.Die VU gewinnt  die Wah len  m i t  absoluter Mehrhe i t  
Die FBP geht in die Opposit ion 

13. März In seiner Thronrede art ikul iert  der Fürst erstmals, dass 
«der Verbleib bei der heutigen Verfassung mangels politi
scher Unterstützung ausgeschieden werden» müsse. Dies 
gelte auch für  d ie Schaffung einer Republik und den Anschluss 
an eines der Nachbarländer Der neue Landtag solle sich sinn
vol lerweise nur noch mit den drei verbleibenden Verfassungsmo-

• dellen auseinandersetzen, nämlich entweder  die Umsetzung sei
ner Verfassungsvorschläge (welche er a m  18. November 1994 

. «äd acta» gelegt hattel, d ie Einfuhrung der repräsentativen M o n 
archie oder d ie  Einfühlung einer Monarchie ohne das Fürsten
haus. 

14. April Der Landtag w ä h l t  den bisherigen Vorsitzenden der 
Verwaltungsbeschwerdeinstanz (VBI) Dr. Herbert W i l l e  m i t  13 

.kussion finden», sagt der Fürst an seiner Thronrede vp r ' dem 
Landtag. 

1. Juni Die Verfassungskomimssion übermittelt  dem Fürsten die 
von ihr erarbeiteten Vorschlage in Form eines «Nonpapers», 

15. Juli Schreiben'des Fürsten an den Landtagspräsidenten, 
worin er ausfuhrt, dass der Vorschlag der Veifassungsköinnussion 
für  ihn keine Lösung für die offenen Verfassuncjsfragen sei Er 
merkt wei ters an, dass d ie Vorschläge und Bedenken von fürstl i
cher Seite im Vorschlag der Kömmission so gut w i e  gar nicht-
berücksichtigt worden seien Er kündigt einen Gegenvorschlag a n  

15. August Der Fürst zieht seine noch im Dezember 1997 gefor
derte Neuordnung des Religionsartikels in der Verfassung zuruck 

17. August Gegenüber der «Washington Times» sagt der Fürst: 
«Der Vorschlag zur Verfassungsänderung kam von meiner 
Seite». 

26. August Schreiben des Fürsten an den Lwdtagspräsidenten,  
in dem bekräft igt w i rd ,  dass der Vorschlag der Veifassungskom-
mission für  das Fürstenhauses nicht die Grundlage für die Lösung 
der of fenen Fragen sein könne 

19. März A n  den Feierlichkeiten 300 Jahre Unterland dankt der 
Fürst «dem liechtensteinischen Volk für die Reife und Ver
nunft mit der es die Gefahron und looron Versprochen der 
Ideologien rechtzeitig erkannto und ablehnte sowie, dass 
es der Monarchie treu blieb und bedächtig auf dem Weg 
der Demokratie voranschritt.» 

1. April Der Landtagspräsident erkundigt sich beim Fürsten über 
den Verbleib des Gegenvorschlages. .. ' 

9. April Der Fürst antwor te t  dem.lnndtagspiäsidenten, dass der 
vom Fürstenhaus beigezogene Experte krank sei und es zu Verzö
gerungen komme . 

3. Juni Der Fürst lässt dem Landtag seinen Gegenvorschlag 
zukommen und schre ib t im Begleitschreiben: «Ich fürchte, dass 
es auf Seiten dos-Fürstonhausos koinon Vorhandlungs-
spielraum mehr gibt.» Dieser Entwurf dos Fürsten enthäl t  neu  
formulierte Änderungen der A r t  10 (Notstand). 79/80 (Regie-
rungsentlassung) und 112 LV (Staatsgetichtshof) Ein Änderungs
vorschlag betreffend Art. 1 w a r  in ähnlicher Form erstmals be im 
Gespräch vom 3 Jun i  1997 mit  der Vei l i issungskoinmission 
unterbreitet worden. -

15. August In seiner Ansprache zum Slaalsluiei iai. i  sagte der 
Fürst «Falls sich eine Volksabstimmung ols notwondig 
erweist, würde dieso im Laufo dos nfichston Jahros statt
finden.» 

i i 


